
BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 193/2012 

vom 26. Oktober 2012 

zur Änderung von Anhang I (Veterinärwesen und Pflanzenschutz) und Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschafts
raum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf Ar
tikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EU) Nr. 277/2012 der Kommission 
vom 28. März 2012 zur Änderung der Anhänge I und 
II der Richtlinie 2002/32/EG des Europäischen Par
laments und des Rates hinsichtlich der Höchstgehalte 
und Aktionsgrenzwerte für Dioxine und polychlorierte 
Biphenyle ( 1 ) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(2) Die Empfehlung 2012/154/EU der Kommission vom 
15. März 2012 zum Monitoring von Mutterkorn-Alka
loiden in Futtermitteln und Lebensmitteln ( 2 ) ist in das 
EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(3) Dieser Beschluss betrifft futtermittel- und lebensmittel
rechtliche Vorschriften. Nach den sektoralen Anpassun
gen zu Anhang I und der Einleitung zu Kapitel XII von 
Anhang II des EWR-Abkommens gelten futtermittel- und 
lebensmittelrechtliche Vorschriften nicht für Liechten
stein, solange Liechtenstein in das Abkommen zwischen 
der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft über den Handel mit landwirtschaftli
chen Erzeugnissen einbezogen ist. Dieser Beschluss gilt 
daher nicht für Liechtenstein. 

(4) Die Anhänge I und II des EWR-Abkommens sollten da
her entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang I Kapitel II des EWR-Abkommens wird wie folgt ge
ändert: 

1. Unter Nummer 33 (Richtlinie 2002/32/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates) wird folgender Gedankenstrich 
angefügt: 

„— 32012 R 0277: Verordnung (EU) Nr. 277/2012 der 
Kommission vom 28. März 2012 (ABl. L 91 vom 
29.3.2012, S. 1).“ 

2. Nach Nummer 40 (Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Eu
ropäischen Parlaments und des Rates) wird folgende Num
mer eingefügt: 

„40a. 32012 H 0154: Empfehlung 2012/154/EU der Kom
mission vom 15. März 2012 zum Monitoring von 
Mutterkorn-Alkaloiden in Futtermitteln und Lebens
mitteln (ABl. L 77 vom 16.3.2012, S. 20).“ 

Artikel 2 

Unter der Überschrift „RECHTSAKTE, DIE DIE VERTRAGSPAR
TEIEN ZUR KENNTNIS NEHMEN“ wird folgende Nummer nach 
Nummer 13 (Empfehlung 2010/161/EU der Kommission) von 
Anhang II Kapitel XII eingefügt: 

„14. 32012 H 0154: Empfehlung 2012/154/EU der Kom
mission vom 15. März 2012 zum Monitoring von Mut
terkorn-Alkaloiden in Futtermitteln und Lebensmitteln 
(ABl. L 77 vom 16.3.2012, S. 20).“ 

Artikel 3 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) Nr. 277/2012 und der Emp
fehlung 2012/154/EU in isländischer und norwegischer Spra
che, der in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen 
Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 4 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2012 in Kraft, sofern 
dem Gemeinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Ar
tikel 103 Absatz 1 des EWR-Abkommens vorliegen (*). 

Artikel 5 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Bei
lage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 26. Oktober 2012. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 
Der Präsident 

Atle LEIKVOLL

DE 24.1.2013 Amtsblatt der Europäischen Union L 21/41 

( 1 ) ABl. L 91 vom 29.3.2012, S. 1. 
( 2 ) ABl. L 77 vom 16.3.2012, S. 20. 

(*) Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mit
geteilt.


	Beschluss des Gemeinsamen EWR- Ausschusses Nr. 193/2012 vom 26. Oktober 2012 zur Änderung von Anhang I (Veterinärwesen und Pflanzenschutz) und Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des EWR-Abkommens

